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Diese Flugbetriebsordnung (FBO) ist untrennbarer Bestandteil des Haltergemein-
schaftsvertrages vom 27.11.2009. Sie wird von allen Mitgliedern der an der HG
beteiligten Vereine als bindend anerkannt.
Die FBO ist iedem Mitglied vor der ersten Nutzung des LFZ in schriftlicher Form gegen

Unterschriftsleistung auszuhändigen.
Die Nutzungsberechti$en für di€ses LFZ haben ihre gültige Ber€chtigung als LFz-
Führer einem Vorstandsmitglied der beteiliSten Vereine, dem Geschäftsfilhrer sowie
dessen stellvertreter auf Verlangen iederzeit durch Vorlage nachzuweisen.
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1. N utzunssrecht allgemein

Jedes aktive Vereinsmitgl ied der an der Haltergemeinschaft (HG) betei l igten Vereine, däs über die

notwendigen luftrechtl ichen EerechtiSun8en {CPL/PPt A mit der nötigen Klassen' und

Musterberechtigung) verfü8t und al le sonstiSen gesetzl ichen Voraussetzungen (gült iSes

flugmedizinisches Ta!gl ichkeitszeugnis, F-schleppberechtiSung, etc.) erfü1|t,  ist befugt, das o g. LFZ

nach den Bestimmungen dieser FBO 2u benutzen.

2. Betrieb des Luftfahrzeuees

1. Der Betrieb des Flugzeu8es erfolgt nach den jeweils gült iSen gesetzl ichen Bestimmungen Das

Luftfährzeug ist nach dem Betriebshandbuch innerbalb der zulässigen getriebsgrenzen zu

betreiben. Für die Einhaltung dieser Bestimmungen ist derjeweil ige Nut2er als verantwortl icher

Luftfahneug- bzw. Luftf rachtf ührer verantwortlich.

Das Flugzeug steht al len nutzungsberechtigten Vereinsmit8l iedern in gleichem Maße fÜr

Sportf lüge, Schulf lüge und Flugzeugschlepp zur Verfügung. 8ei der Planung von Überländflügen

ist eine Reservierung spätestens 1 Tag vor Antri t t  des Fluges nötig-

FlüBe äm Flugplat2 und im Flugplatzbereich bedürfen keiner vorheri8en Reservier!ng. 5ie sind

allerdings nachrangiS Eegenüber vorher in der Reservierungsliste eingetragenen Flügen Fur die

Dauer von Veranstaltungen der Haltervereine wie 2.8. Segelf lugwettbewerbe und Fliegerlager, zu

denen das LFZ benötigt wird, besteht kein Anspruch auf Reservierung.

sind bei überlandflüten Landungen an fremden Flugplätzen geplant, so hat der veräntwortl iche

Flug2eugführer sich vor dem Start in Porta Westfal ica im Abmeldeordner ln der Halle mit den dort

vorgesehenen Angaben einzutragen.
Wenn der Flug infolge zu schlechten Wetters unterbrochen oder abgebrochen werden muss und

eine Rückkehr z!m vereinbarten Zeitpunkt zum Startf lugplatz nicht möglich ist, so hat der Pilot

das LFZ unverzüglich nach Eintreten von VFR_Wetter auf seine Kosten zurÜckzuführen; erfolgt das

nicht, wird die Rückführung unter Abwägung der preiswertesten Möglichkeit von Piloten der

Haltergemeinschaft auf Kosten des Piloten vorgenommen. D€r Pilot ist von daeser Maßnahme

vorher 2u verständigen.

weiterführende schulungen, z.B die Umschulung einer TMG_Lizenz auf SEP, sind zulässig

Grundschulungen für den Ersterwerb einer Pilotenlizen2 sind generell  ausgeschlossen

Ausnahmen von dieser Regel können die Vorstände der Haltervereine im Einzelfal l  n!r

Eemeinsam beschließen.
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6. Oer verantwortl iche Pilot ist für die r ichtige Führung des Bordbuches und der

Flugbetriebsmeldung verantwortl lch. Versäumte Eintragungen führen zur Abbuchung einer

Säumnisgebühr nach gült iger Gebührenordnung.

3. Bedinsuneen für die Nutzuns des LFz im Einzelnen

1. Vor dem ersten Flug im Kalenderjahr hat jeder Pilot einen lJberprÜfungsflug mit einem hie12u

) u.'



2 .

4 .

5 .

7 .

8 .

6.

von den Haltervereinen bestimmten Motorf luglehrer durchzuführen Die Fluglehrer müssen dem

Geschäftsführer durch die jeweil iSen Vorstände schrif t l ich benannt werden Andere Fluglehrer

sind für diesen Überprüfungsflug nicht zugelassen.

Inhalt l ich sind beim jährl ichen ÜberprüfunSsflug die in der Anlate 2 dieser F80 benannten

Anforderungen zu erfül len. Der Überprüfende Fluglehrer kann je nach Fähigkeitsständ des Piloten

schwerpunkte innerhalb der in Anlage 2 aufgeführten Übungen setzen sowie den Umfang der

Übungen erweitern oder reduzieren.

Für Überprüfungsflüge nimmt der Fluglehrer den rechten Sitzplatz ein Der FluSlehrer ist auf

diesem Flug der verantwortl iche Luftfährzeu8f ührer

Findet der nächste Flug mehr als 90 Tage nach dem letzten Flug auf einem Flugzeug innerhalb der

Klasse statt,  so muss zumindest der erste der danach durchgeführten Starts mit einem der oben
genannten Fluglehrer auf dem Flugzeug durchgeführt werden.

Treten f l iegerische Defizite bei dem überprüften Piloten aul so hat der überprüfende Fluglehrer

den Rahmen der notwendigen Nachschulung festzulegen und diese ggfls durchzuführen Der

überprüfte Pilot darf das LFZ erst dann eigenverantwortl ich wieder in Betrieb nehmen, wenn die

festgelegte Nachschulung erfolgreich durchgeführt wurde. über die Notwendigkeit einer

Nachschulung sowie über deren erfolgreiche Durchführung sind der Geschäftsführer sowie die

Vorstände der Vereine vom ieweil igen Fluglehrer zu informieren.

Erfolgreiche ÜberprüfunSsflü8e sind vom Fluglehrer im Flugbuch zu bestätigen

Die Fluglehrer überprüfen sich tegenseit ig zu Betinn
ourchf ührung von Uberprüfungsflüten berechtigt sind.

Neue Vereinsmitgl ieder, die bereits eine 8ült ige Lizenz
müssen vor ihrem ersten Flug den oben beschriebenen
einem Fluglehrer durchführen.

eines Kalenderjahres, bevor sie zur

für das oben genannte LFZ besitzen,
Überprüfungsf lu8/Einweisungsf lug mit

9. Eine Eeladunts - und Schwerpunktberechnung ist bei jedem Flug durchzuführen. Ab drei
Personen an Bord (incl. Pilot) ist die Berechnung schrift l ich zu erstellen und im Flugordner in der
Halle abzuheften. Eine Persohenwaage wird dazu am Hallenstellplatz des LFz vorgehalten oer
Geschäftsführer bewahrt die unterlagen 30 Tage aui

4. Sorqfaltspflichten des Nutzers

Bei gesundheit l icher Beeinträchti8un8, auch bei Vorhandensein eines gült igen lvledicals, ist das

Fliegen verboten, ebenso beiAlkoholgenuss. Es gi l t  die 0,0 Promil legrenze.

Für ausreichende Benzinreserven, Kontrol le des Olsiands des Motors, Reststunden bis zur

nächsten LFZ-Konüolle und Flugklarheit ist der Pilot al lein verantwortl ich

Der benötigte Kraftstoffvorrat wird durch den ieweils nächtten Piloten bestimmt Der Tank de5
Flugzeuges ist vom letzten Piloten vorzugsweise nicht zu betanken, al lenfal ls maximal bis zu

einem Füllstand von 50 %. Mögliche Zusatztanks sind nicht zu betanken, es sei denn, es ist
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sichergestel l t ,  dass der nächste Pilot diese Tanks bei dem nächsten Flug benötigt. Es Sil t  der
Grundsatz: Wer f l ie8en wil l ,  betankt sein Flugzeug selbst.

8ei Mitnähme von Fluggästen ist unbedingt eine Beförderungsvereinbarung zu treffen (Flugschein

ausfül len und unterschreiben lassen!l und im Flueordner in der Halle abzuheften

Es ist verboten, mit laufendem Motor in oder aus der Halle zu rol len bzw. in die Halle zu blasen.

Es ist darauf zu achten, dass quer zu den Hallen gerol l t  wird, um Verunreinigungen und Schäden

an den Hallen und anderen Luftfahrzeute zu vermeiden. Die Senke vor der Halle ACSO-L / LSV

darf nicht mit laufendem Motor durchrol l t  werden, da die Gefahr der Eodenberührung des

Propellers besteht.

lede. Pilot ist däfür verantwortl ich, dass das Flugueug näch dem Flug gründlich gereiniSt wird.

Verantwortl ich hierfür i5t der jeweils letzte Pilot,

Vor Inbetriebnahme hat jeder Pilot das Flugzeug auf seine Lufttüchtigkeit hin zu überprüfen.

Hierzu ist der Check nach Klarl iste vor dem ersten Flug durchzuführen sowie das Bordbuch auf

eingetragene Störungen und die VollständiSkeit der Dokumente zu prüfen

Treten störungen am Luftfahtzeu8 aul so hät der Pilot, der diese Störung feststel l t ,  diese im

Bordbuch mit Unterschrif t  einrutraBen. Anschließend ist der 2uständige Motorf lugzeugwärt über

diese Störung um8ehend zu informieren. Stel l t  diese Störung die LufttüchtiSkeit in Fräge
(überfäl l ige (ontrol le, fehlende Dokumente, ölverlust, platter Reifen, etc.) so ist diese mögliche

Luftuntüchtigkeit zusätzl ich durch ein UNKLAR-Schild am FluBueug deutl ich zu machen.

Wird das Flug2eug an einem fremden Flugplatz geparkt, so ist der Pilot däfür verantwortl ich, dass

da5 Flugzeug der Witterung entsprechend richtig abgestel l t  und Sesichert wird. Der zugrif f  durch

Dritte ist je nach lv1öglichkeit 2u verhindern. Zum tFZ gehörende Ausrüstung ist vor erner

Entwendung zu sichern.

5, Reservierunqen

Es ist eine Reservierung des LFZ für einzelne Mitgl ieder zur privaten Nutzung möglich Diese

Reservierung erfolgt in den Monaten März bis Oktober ausschließlich über den

Reservierungskalender in der Flugzeughalle am Flugplatz Porta Westfal ica

Längere Flüge, die vorher geplant werden, sind imm€r durch eine Reservierung in der

Flugzeughalle anzuzeigen. Gleiches gi l t  für spontane Flüge, die eine ubernachtung an einem

anderen Flugplatz beinhalten.

Vor der Nutz{]ng des Flugzeuges hat sich der jeweil ige Pilot davon zu überzeugen, dass das

Flugzeug nicht anderweit i8 reserviert ist.

Pro resetuiertem Werktag (Monta8 bis treitag) sind mindestens 60 Flugminuten zu nutzen, pro

geplantem SamstaS, Sonntag oder feiertaB sind mindestens 90 Flugminuten zu nut2en

Ausschlaggebend hierfür sind die geflogenen Gesamtflugstunden nach Rückkehr Diese

Mindestf lugstunden werden in jedem Falle wie geflogene Flugzeiten nach der jeweils gült igen
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Gebührenordnung berechnet-

Die Anrechnung des ersten Tages der Reservierung entfällt, wenn der Start nach 1500 Uhr
Ortszeit erfolgt. Die Anrechnung des letzten Tages entfällt, wenn die Rückkehr vor 12,00 Uhr
Orts2eit erfolgt.

Eine extra Chartergebühr für die private Nutzung durch die VereinsmitSlieder fällt nicht än.

Jedes Vereinsmitglied kann das Flugzeug für maximal sieben Tage am stück reservieren. soll eine
Reservierung über diesen zeitraum hinaus erfolten, so ist das Einverständnis des
Geschäftsführers und der vorstände einzuholen.

Geplante Vereinsnutzungen haben generel, Vorrang vor einer privaten Nutzun8. Auch kurzfristig
angesetzte Vereinsaktivitäten erhalten Vorrang gegenüber einer reservierten Privatnutzung.

Eine teplante Reservierung verfällt, falls der Nutzer mehr als 30 Minuten nach dem Seplanten
Nutzungsbeginn die Reservierun€ nicht wahrnimmt.

3 .

4 .

Die Abrechnung erfolSt über den irn LFZ eingebauten Einheitenzähler Der Flugpreis in der

Gebührenordnung wird in ,,Einheiten" angegeben. lm Normalbetrieb stel len 100 €inheiten eane

Flugzeit von ca. 60 Minuten dar.

Der Flugpreis ist der,,Nasspreis", d.h. der Kraftstoff sowie al le anfal lenden f lugzeugbezotenen

Kosten zur Nutzung sind in diesem Preis enthalten (Lande- und Flugsicheruntsgebühren u ä

fal len nicht hierunter; sie sind vom Piloten separat zu entrichten).

Der jeweil ige Einheitenpreis wird durch die zuständigen Vorstände der beiden Vereine in der

Regel einmal jährl ich zu Jahresbeginn festgelegt.

Jede Landegebühr am Heimatf lugplatz wird ent5prechend der ieweil jgen Gebührenordnung mit

der nächsten Abrechnung extra in Rechnunt gestel l t .  Landungen an fremden Flugplätzen müssen

vom Piloten direkt vor Ort bezahlt werd€n.

5. Betankungen an fremden Flugplätzen sind durch den Piloten zunächst auszulegen Für die

Rückerstattung der Kosten ist die Originalrechnung bis zum 3l Dezember des laufenden lahres

beim Kassierer einzureichen.

Bei Betankungen an fremden Flugplätzen mit AVGas wird für die Rückerstattung der am Flugplatz

Porta Westfal ica aktuell  gült ige MoGas-Preis angesetzt, sofern die MoGas-Tauglichkeit des LFZ

gegeben sein sol l te.

Um das Flugzeug nutzen zu können, ist nach dem ersten Start im Kalenderjahr einmalit  ein

Fixkostenbeitrag entsprechend der aktuellen 6ebührenordnung zu entrichten (derzeit 150,00

Euro). Für das lahr 2010 wird dieser Betrag einmalig auf 112,S0 Euro redu2iert, da das l-tz erst ab

6 .

dem Monat Apri l  einsatzfähig sein wird.
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7. Weisunesbefusnis des Geschäftsführers

Das FlugzeuB wird innerhalb einer Haltergemeinschaft (HG) der Vereine AERo CLUB 8AD
oEYNHAUSEN - LÖHNE e.v. sowie dem LUFTSPoRTVEREIN vLOTHo e.v. betf leben Der durch die

Vereine eingesetzte Geschäftsführer bzw. sein Stel lvertreter ist gegenüber den Piloten

weisungsbefugt, soweit es den Betrieb des Flugzeuges betri f f t .

8. Vercharterunq

Das Flugzeug steht nur für beim LV NRW des DAeC aktiv Eemeldete Mitgl ieder der vereine zur

verfügung- Eine sonstige Nutzung durch Vercharterung f indet nicht statt.

9. HaftunE

Wer grob fahrlässig mit Luftfahrzeugen und/oder anderem Ei8entum seines Vereins oder der

Haltergemeinschaft umgeht, haftet unbegrenzt und unmittelbär gegenüber seinem verein und

ggfls. gegenüber der Haltergemeinschaft. Gesetzl iche oder vertragliche sonstige Haft!ngsregeln

bleiben unberührt.

Grobe Fahrlässigkeit (Verlust des Versicherungsschutzes!) l iegt, unbeschadet sonstiger
gesetzl icher Regelungen, z.B. vor beil

Alkoholgenuss innerhalb 12 Stunden
ungenügender Flugvorbereatung,
nicht nur fahrlässigem Verstoß gegen
Überladung des Luftfahrzeuges,
nicht ausreichendem Benzinvorrat,
vorsätzl ichem Flug / Einflug in schlechtes Wetter,
absichtl iches Überschreiten der 2ulässigen Betriebsgrenzen (z B Kunstf lug).

vor Flugantratt,

Luftverkehrsregeln,

10. Nutzungsverbot

1. Die Geschäftsführer sowie die Vorstände sind berechtiSt, einzelnen Mitgl iedern die Nutzung des

LFZ zu untersagen b2w. zLl beschränken.

2. Eine Nutzungsbeschränkung kommt unter anderern in Betracht bei:

grob fahrlässigem Verhalten,
sonstigen Verstößen gegen diese BetriebsordnunS,
Umständen, die erkennen lassen, dass der Pilot das sichere FÜhren des L!ft fahrzeu8es nicht
gewährleisten kann und der Hältergemeinschaft däs daraus folgende Risiko nicht zuzumuten

ist (die Festlegung treffen beide Vorstände der Vereine Eemeinsam unter Einbeziehung der

Fluglehrer),
wiederholten Luft raumverletzungen,

, , : , ,



vorsätzlichem Verhalten, das dem schonenden und pfleglichen Umgang mit dem Luftfahrzeug
entgegen steht,

. wiede.holt unkameradschaftlichem Verhalten geSenüber den anderen Vereinsmitgliedern
(2.8. regelmäßiges Reservieren des Flugzeuges ohne in Anspruchnahme dieser Reservierung,
wiederholtes Nicht-Putzen des Flugzeuges, etc.)

. offenen Fluggebührenforderungen nach Ablauf der mit der 2. Mahnung Sesetzten
zahlungsfrist.

3, Eine Nutzungsuntersagung nach Punkt 10.2 für einen Piloten kann von einzelnen
Vorständsmitgliedern beider Vorstände und dem GeschäftsfÜhrer mit sofortiger WirkunS
verhängt werden, sofern ein dringender Handlungsbedarf angenommen werden kann. Beide
Vereinsvorständer rBüssen innerhalb einer Frist von sieben Tage über eine Aufhebung der
NutzungsdSäFäel'ihr Fortbestehen berdten und eine Entscheidung treffen. Der betreffende
Nutzer ist zuvor anzuhören.

,-r'----1.8-
-/'

11. Verschiedenes

Zur Anderung dieser Flugbetriebsordnung bedarf es der Zustimmung beider Vorstände.

Mündliche Absprachen. die eine Anderung dieser Flugbetriebsordnung bezwecken, sind
unwirksam. sämtliche Anderungen bedürfen der 5chriftform.

Porta westfalica, den 28. März 2010

21'l'.r/

ann Schormann (1. Vorsitzender
Luftsportverein Vlotho e.V

1 .

2.

Volker Brinkmann (1. Vorsitzender)
Aero - Club Bäd Oevnhausen - Löhne ev
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Anlage 1

Anlase
Miüeif ung gem. JAR-FCL 1.o24 (a\ (21Satz 3 über die ertolgte

Verlängerung der Klassenberechtigung(en) durch Fl(A) o. CRI(A)

8erd6r Üb€rs€ndung di€s€r Mitl€ilung b€achlen Se bfle Forgen.,€s

Ausbiktrmsbehorde b.zw aecd3eell.nd€ Behö'd€

Efipiär4er digsgr Mitteilung mu3r di€ LuJtlahrlbehörde sein, die l0r dgn Haupt$/ohnsitz c,es Pilolenrcler Pilolrn
zuständig isl od€r das L&q b€i IFRICPL(A)-/ATPLIA)-/MPL(A).lnhabern (n,cr"r dangslAunq cB dä.ar 9e

lnhaber der Lizenz
Name und Vomame lggl.lr0hefe Namen)

Geburlsdatum Lizenz Lrnd Nummer

aklueller Hauptwohns:tz:

I 
PLz ,nd o,'

(--

Besllnmüngen zu Verlangerung der
e{ollt. ogn Ubunosfluq hab€ ach oen

en) gem JAR.FCL 1.245 (c)
Buchslabe ii sind e{ollt. ogn Ubungsflug hab€ ach g€m. b€igsl0glem Pfogfamm am
o.9. Person durchg€t0hn und die unlen anoegebet€n Klassenb€rechtigung(en) am
lolgen(|e G0lligkeit(sr) vadäng€n:

Klass€rb€rechligung (en) aul G0ll gksit(eni g€ptofl
M€dizinisches Tauglichkeitseugnis auf G0higkeil 96prolt
Mindeslens 12 Flugslunden inneüelbder leElen 12 Monate vorAblautder G0lligkeilsdauer der
Berecltgung snlweder in einerder beiden Klass€n odel kumulal in betden Klassen. darinenthallen:
. clavon mindeslens o Stunden älsveaanMonlidrer Pilot
. 12Siarls und Landu

n d€s Fluolehreßder Fluobhr€r ln
Name und Vornamg (ggl. lroh€re Namen)

Lrzenz und Nummer
I 
Fl(A) o. cBl{A) sollis bis

Genebmigung zum Untgrschreitea der
Siclle heilsmiMeslh0he

gültig brs

Telelonrummer (rütevtl. R0ckkagen - Angaben lreiwlllig)
pftal d€nstkh

arL oatufir. lJnlsrschf itl d€s Flugl€hrertd€r Fluglehretrn
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Inhalte des Ubungslluges

D.
EDWN

Akanitt I
Flugvorb€rslurE und Abtlug

a Flugvolbereitung, einschließlich: Dokumentation, B€stlmmtlng von Massg
und Schwerounkt, Fluqwetlerberatunq

b Xontrolle urd Berdtstellung des Flugzeugs

Anlassen des Ttieb^,efts und Verlahren rach dem Anlassen

d Bollen, Flugplalzvsdahrsn. Verfahren vor dem Starl

$an und Konrrolle nach dem Slart

Abfl ug\iaatahren, Höhenmessereinsletung. Vedahrcn zirr Vermeidung von
Zusammenslößen (Lullraumbeobachlung)

s VerOinOung zur f tugvErkehrskonlrollslell€ - E'nhaltung der
Fluqverkehrswrlahren. Spl€chlunkvertahren

Abschnin 2
Flugübungen

ia Geradearls- llnd Horizontalflug be: versriledenen Geschwindigkeilen

b Sleilku.vgn (45 " Quern€igung) einschli€ßlich Ed(e.non und Seenden eines
hritrsch€n Fluqzustandes

c Grenztlugzuslände im unteren Geschwindigkeilsbereich mil uM ohne
Landeklaooen

d
I-Übetz ogöretaugtuatail.nheisekonf illration und geenden rnit

Molorhilfe
ii. Annähe.una an den ülerzooenen tllgzustand i. L4!@!9!lqqd!.9!-

e Gsbrauoh von Funknavigationshiller lson€it vorhanden)

Abschnitt 3
Anllw- und Lan(bvertahren

a Anllugle rtaarien

b Durchstanen aus geringef Höhe

c 2 Landungen mil unlerschiedlichen Klapp€nstellungen

d Täligkeiten nach BeendiJung des Fluges

Absohlitt 4
AuBoroarröhnlicho' und Notvgllahron

OL..r ,r!€.h;ü rd n{t Alldmitt 1 bb a hülrd.n mßLn

simuli€nor Trisbwerksauslall nach dem Stan

b simulierte Notlandung izul dem Flugplata mlt Zuslimmung der Luftallsicht)

c i. Simulierte Notf:llle: Autte:en vof Feuea oder Rauch im nuge
ii. Auslall von Syslemen (so't!reit vo,handgn)
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